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A N H A N G 
 

zum Rahmenkollektivvertrag der Nahrungs- und Genussmittelindustrie  
in der Fassung vom 1. Jänner 2008 für die 

 
STÄRKEINDUSTRIE 

 
 

Zu § 10 Entgelt für Überstundenarbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit  
und Nachtarbeit 

 
In der Ergänzung des Abs. 2 zu a) gilt: 
Den ArbeitnehmerInnen, die nach Verlassen des Betriebes zur Leistung von Überstunden zurückgeholt 
werden, ist zum Normalstundenlohn ein Überstundenzuschlag von 100 % zu bezahlen. 
 

Zu § 17 Krankengeldzuschuss 
 
A) Krankheit 
 
Über die Bestimmungen des EFZG, BGBl. Nr. 399/74 idgF hinaus haben ArbeitnehmerInnen, die durch 
Krankheit an der Dienstleistung verhindert sind, unter den im Rahmenkollektivvertrag festgelegten 
Bedingungen folgende Ansprüche auf Krankengeldzuschuss: 
 
Der/Die ArbeitnehmerIn erhält ab dem 4. Tag der Erkrankung einen Krankengeldzuschuss in der Höhe 
von 30 % des normalen tariflichen Bruttolohnes, und zwar: 
 
nach dem vollendeten 5. Arbeits-(Dienst-)Jahr bis zu 15 Jahren für 2 Wochen, das ist die 13. bis 14. 
Krankheitswoche 
 
B) Arbeitsunfall 
 
Bei Arbeitsunfall gebührt unter denselben Voraussetzungen ein Zuschuss zum Krankengeld, und zwar: 
 
nach einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 Jahren bis zu 5 Jahren für 2 
Wochen, das sind die 9. und 10. Woche der Arbeitsverhinderung, 
nach vollendetem 5. Arbeits-(Dienst-)Jahr bis zu 15 Jahren für 6 Wochen, das sind die 9. bis 14. Woche 
der Arbeitsverhinderung, 
nach vollendetem 15. Arbeits-(Dienst-)Jahr für 4 Wochen, das sind die 11. bis 14. Woche der 
Arbeitsverhinderung. 
 

Zu § 24 Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 24 erhält folgenden Zusatz: 
 
Remuneration an Jubilare 
Nach 25jähriger ununterbrochener Betriebszugehörigkeit erhält jede/r ArbeitnehmerIn als Anerkennung 
für seine/ihre langjährige Dienstzeit eine einmalige Zuwendung im Ausmaß von 120 
Normalstundenlöhnen und alljährlich ab dem Jubiläumsjahr folgenden Jahr eine Dienstalterszulage, 
deren Höhe dem 35fachen des Stundenlohnes der jeweiligen Lohngruppe, mindestens jedoch der 
Lohngruppe I c des Lohnvertrages für die Stärkeindustrie, entspricht. Diese Dienstalterszulage ist am 1. 
August des jeweiligen Jahres fällig. Nach einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von 40 Jahren 
erhält jede/r ArbeitnehmerIn eine einmalige Zuwendung im Ausmaß von 300 Normalstunden und 
überdies im Jubiläumsjahr einen Sonderurlaub von 150 Stunden. 
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